
Bilanz zum 31. Dezember 2019
Aktiva in EUR, Vorjahr TEUR                                               31.12.2019 31.12.2018 
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken......... 47.976.822,79 100 
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur Refinan- 
zierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind .............. 756 
3. Forderungen an Kreditinstitute ....................................... 2.908.811,83 6.467 
a) täglich fällig.................................................................... 2.906.286,42 5.221 
b) sonstige Forderungen .................................................... 2.525,41 1.245 
4. Forderungen an Kunden ................................................. 387 
5. Schuldverschreibungen und andere festver- 
zinsliche Wertpapiere – von anderen Emittenten................. 4.461 
6. Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere ...................... 3.436 
7. Beteiligungen ................................................................. 2.787,75 7 
8. Immaterielle Vermögensgegenstände ............................ 4.078.968,61 15 
9. Sachanlagen................................................................... 453.994,80 57 
10. Sonstige Vermögensgegenstände ................................ 1.025,90 3.437 
11. Rechnungsabgrenzungsposten.................................... 303.926,87 37 
12. Aktive latente Steuern................................................... 11.218,90 21 
.......................................................................................... 55.737.557,45 19.181 
Posten unter der Bilanz 
1. Auslandsaktiva ............................................................... 7.823

Passiva in EUR, Vorjahr TEUR                                            31.12.2019 31.12.2018 
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
sonstige Verbindlichkeiten 
täglich fällig........................................................................ 34 
2. Verbriefte Verbindlichkeiten ........................................... 3.432 
3. Sonstige Verbindlichkeiten ............................................. 8.519.835,94 1.764 
4. Rechnungsabgrenzungsposten...................................... 2.000.000,00 32 
5. Rückstellungen .............................................................. 3.791.151,66 941 
a) Rückstellungen für Abfertigung ...................................... 41.357,95 218 
b) Steuerrückstellung......................................................... 5.452,00 
c) sonstige ......................................................................... 3.744.341,71 724 
6. Gezeichnetes Kapital ...................................................... 30.000.000,00 6.000 
7. Kapitalrücklagen............................................................. 33.029.337,18 2.335 
a) gebundene ..................................................................... 1.335.268,14 1.335 
b) nicht gebundene ............................................................ 31.694.069,04 1.000 
8. Gewinnrücklagen ........................................................... 2.309.209,31 2.309 
a) gesetzliche Rücklage ...................................................... 14.534,57 15 
b) andere Rücklagen .......................................................... 2.294.674,74 2.295 
9. Haftrücklage gemäß § 57 Abs 5 BWG.............................. 1.355.522,55 1.356 
10. Bilanzgewinn................................................................ -25.267.499,19 977 
a) Gewinnvortrag ............................................................... 976.709,02 718 
b) Jahresgewinn ................................................................ -26.244.208,21 259 
.......................................................................................... 55.737.557,45 19.181 
Posten unter der Bilanz 
1. Anrechenbare Eigenmittel gemäß 
Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013............................ 37.348 12.703 
darunter: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I 
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: TEUR 0 
2. Eigenmittelanforderungen gemäß Art 92 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtrisikobetrag) ........ 10.105 16.116 
darunter: Eigenmittelanforderungen gemäß Art 92 
Abs 1 lit a bis c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: 
a) Harte Kernkapitalquote................................................... 369,6% 78,8% 
b) Kernkapitalquote............................................................ 369,6% 78,8% 
c) Gesamtkapitalquote ....................................................... 369,6% 78,8% 
3. Auslandspassiva ............................................................ 3.432

in EUR, Vorjahr TEUR                                                         2019 2018 
1. Zinsen und ähnliche Erträge............................................ 48.304,10 96 
darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren ..................... 39.237,42 100 
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ............................... -49.740,95 -7 
I. NETTOZINSERTRAG ....................................................... -1.436,85 88 
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen .................. - 88 
a) Erträge aus nicht festverzinslichen Wertpapieren............ - 84 
b) Erträge aus Beteiligungen............................................... - 4 
4. Provisionserträge........................................................... 2.663.137,93 3.756 
5. Provisionsaufwendungen............................................... -87.190,51 -85 
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften ................ -678,83 - 
7. Sonstige betriebliche Erträge.......................................... 27.281,18 31 
II. BETRIEBSERTRÄGE ...................................................... 2.601.112,92 3.879 
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen.......................... -29.187.898,18 -3.275 
a) Personalaufwand ........................................................... -4.932.203,44 -1.587 
aa) Löhne und Gehälter ...................................................... -3.912.906,69 -1.445 
bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene 
soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige 
Abgaben und Pflichtbeiträge .............................................. -493.915,65 -175 
cc) sonstiger Sozialaufwand............................................... -24.986,33 -10 
dd) Aufwendungen für 
Altersversorgung und Unterstützung ................................. -48.752,67 -30 
ee) Aufwendungen für Abfertigungen und 
Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen ....................... -451.642,10 73 
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) ..... -24.255.694,74 -1.689 
9. Wertberichtigungen auf die im Aktivposten 8 und 9 
enthaltenen Vermögensgegenstände ................................. -36.264,49 -38 
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen............................ -1.726,99 -1 
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN ........................................ -29.225.889,66 -3.315 
IV. BETRIEBSERGEBNIS.................................................... -26.624.776,74 565 
11. Wertberichtigungen auf Forderungen 
und Zuführung zu Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisken................... - -204 
12. Erträge aus der Auflösung von Wertberichti- 
gungen aus Forderungen und aus Rückstellungen 
für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisken.............. 200.203,50 10 
13. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, 
die wie Finanzanlagen bewertet sind ................................... -107,38 - 
14. Erträge aus Wertberichtigungen auf Wert- 
papiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden................. 175.917,73 14 
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT ..................................................... -26.248.762,89 385 
15. Steuern vom Einkommen ............................................. 5.765,75 -126 
16. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 12 auszuweisen.. -1.211,07 - 
VI. JAHRESÜBERSCHUSS ................................................. -26.244.208,21 259 
17. Rücklagenbewegung.................................................... 0,00 - 
VII. JAHRESGEWINN ......................................................... -26.244.208,21 259 
18. Gewinnvortrag ............................................................. 976.709,02 718 
VIII. BILANZGEWINN ......................................................... -25.267.499,19 977

bank99 AG, Wien (vormals Brüll Kallmus Bank AG, Graz)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019
I. ALLGEMEINE ANGABEN 
Die bank99 AG ist beim Handelsgericht Wien im Firmenbuch unter FN 76198g registriert. 
Mit Eintragung in das Firmenbuch wurde am 1.2.2020 der neue Firmenwortlaut bank99 AG 
(vormals Brüll Kallmus Bank AG) eingetragen. 
Im Geschäftsjahr 2019 hat die Österreichische Post AG (ÖPAG) im Wege einer Kapitalerhö-
hung das mehrheitliche Eigentum an der vormaligen Brüll Kallmus Bank AG erworben. Nach 
der erfolgreichen Durchführung des Eigentümerkontrollverfahrens am 30. September 2019 
seitens der Europäischen Zentralbank wurde am 25. Oktober 2019 eine Kapitalerhöhung in 
Höhe von 24.000.000 EUR durchgeführt (Closing). Damit wurden 80% der vormaligen Brüll 
Kallmus Bank AG durch die ÖPAG erworben und die vormalige Brüll Kallmus Bank AG ist somit 
Teil des Konzernes der Österreichischen Post AG geworden Die bisherige Alleineigentümerin 
der vormaligen Brüll Kallmus Bank AG, die Capital Bank – GRAWE GRUPPE AG, hält nunmehr 
20% der Anteile. 
Bis zum Eigentümerwechsel war die vormalige Brüll Kallmus Bank AG eine Bank nach dem 
Bankwesengesetz mit Hauptaugenmerk auf das Geschäft mit institutionellen Kunden (Segment 
Fixed Income). Nach Beendigung dieser Tätigkeit und erfolgreicher Schließung aller Geschäfte 
bis zum 14. Oktober 2019, welche der alten Geschäftsausrichtung der bank99 AG folgten, 
wurde der Umbau der Bank zur künftigen Retailbank der Österreichischen Post AG in die Wege 
geleitet. Dabei wurde auch der Sitz der Gesellschaft von Graz nach Wien verlegt. Die bank99 
AG ist somit Tochtergesellschaft im Konzern der Österreichischen Post AG und ist innerhalb 
dieses das einzige Kreditinstitut. 
Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen 
aufstellt, ist die Österreichische Post AG, Wien. Die Offenlegung des unkonsolidierten Einzel-
abschlusses nach UGB der bank99 AG, mit Firmensitz in Wien, erfolgt jedoch separat vom Kon-
zernabschluss der Muttergesellschaft. Die bank99 AG hat als Medium für die Offenlegungs-
forderungen gemäß Artikel 434 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 (weiters nur „CRR“) über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen der Europäischen Union das 
Internet gewählt. Die Offenlegung erfolgt auf der Website der bank99 AG unter www.bank99.at. 
Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss, welcher auch die bank99 AG beinhaltet, 
sowie einen Corporate Social Responsibility Bericht (weiters nur: „CSR-Bericht“) für die bank99 
AG aufstellt, ist die Österreichische Post AG, Wien. Dieser CSR-Bericht ist im Konzernlagebericht 
der Österreichischen Post AG vorzufinden. Der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht 
der Österreichischen Post AG wird beim Handelsgericht Wien hinterlegt. 
Die dem Geschäftsjahr 2019 bzw. dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 gegenübergestellten 
Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. Aufgrund der Änderung des Geschäftsmodells 
sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar. Der Jahresabschluss der bank99 
AG wurde nach den Vorschriften des Bankwesengesetzes in der geltenden Fassung sowie 
auch – soweit anwendbar – nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches aufgestellt. 
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den 
in der Anlage 1 zu Artikel I zu § 43 BWG enthaltenen Formblättern. 
II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. 
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit  eingehalten. 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. 
Bei den Vermögenswerten und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung  angewandt. 
Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäfts 
Rechnung getragen. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr 
2019 oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt. 
Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Er-
fahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese 
bei Schätzungen berücksichtigt. 
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert. 
WÄHRUNGSUMRECHNUNG Die Fremdwährungsbeträge wurden gemäß § 58 Abs 1 BWG zu 
Mittelkursen (Referenzkurse der Europäischen Zentralbank) umgerechnet. Devisentermin-
geschäfte wurden mit dem Terminkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Mit Bilanzstichtag 31. 
Dezember 2019 sind jedoch in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (weiters nur 
„GuV“) keine Fremdwährungsbeträge vorzufinden. 
WERTPAPIERE Mit 31. Dezember 2019 verfügt die bank99 AG über kein  Wertpapierportfolio. 
Die Wertpapiere im Umlaufvermögen wurden während des Geschäftsjahres 2019 zum stren-
gen Niederstwertprinzip bewertet. 
Die dauernd dem Geschäftsbetrieb gewidmeten Wertpapiere (Finanzanlagevermögen) wurden 
im Laufe des Geschäftsjahres 2019 zum gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Der Unter-

schiedsbetrag zwischen höheren Anschaffungskosten und einem niedrigeren Rückzahlungs-
betrag wurde zeitanteilig über die Restlaufzeit abgeschrieben. 
Die Wertpapiere des Handelsbestandes wurden zu Marktwerten bewertet. Das Kriterium für 
die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen war die nachhaltige Erzielung von Erträgen bzw. das 
Vorhandensein von Verfügungsbeschränkungen. Von der Möglichkeit der zeitanteiligen Ab-
schreibung gemäß § 56 (2) BWG wurde Gebrauch gemacht. 
Die Provisionserträge zählten zu den wesentlichsten Ertragsfaktoren des ursprünglichen Ge-
schäftszwecks der bank99 AG und setzten sich im Wesentlichen aus Wertpapiergeschäften 
sowie der Vermittlung von Schuldscheindarlehen zusammen. Den Provisionserträgen lagen 
einerseits eine hohe Anzahl von Transaktionen zu Grunde, die mit automatischen Buchungen 
auf Basis von manuellen Systemeingaben verarbeitet wurden. Weiters bestanden diese aus 
Transaktionen, für die Provisionserträge auf Basis von individuellen Kundenvereinbarungen 
manuell berechnet und gebucht wurden. Nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne 
wurden gemäß den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung im aktuellen 
Geschäftsjahr ausgewiesen. 
FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE UND KUNDEN Die Forderungen werden grundsätzlich 
mit dem Nennwert angesetzt. An jedem Bilanzstichtag wird beurteilt, inwiefern objektive Hin-
weise auf eine Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Gruppe finan-
zieller Vermögenswerte vorliegen. Für erkennbare Kreditrisiken werden Einzelwertberichti-
gungen bzw. Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten gebildet. 
Die Bank überprüft laufend im Rahmen der Kreditüberwachung, ob für Forderungen gegen -
über Kreditinstituten und Kunden Ausfallsereignisse vorliegen und infolge dessen Risikovor-
sorgen zu bilden sind. Für ausfallsgefährdete, individuell bedeutsame Forderungen kommt 
ein individuelles Verfahren zur Ermittlung der Risikovorsorgen zum Einsatz. Die Höhe der 
Wertberichtigung ergibt sich dabei aus der Differenz des Buchwerts und der Summe der 
 diskontierten, erwarteten, künftigen Cashflows (Individuelle Einzelwertberichtigung). Für 
ausfallsgefährdete, nicht individuell bedeutsame Forderungen ermittelt die Bank den Risiko-
vorsorgebedarf parameterbasiert mittels Multiplikation der aushaftenden Forderung mit Ver-
lustquoten (Pauschale Einzelwertberichtigung). 
Für alle als nicht ausfallsgefährdet eingestuften Forderungen werden – abhängig von ihrem 
jeweiligen Risikoprofil – Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei der Berechnung der Pau-
schalwertberichtigungen werden statistischen Ausfallsraten je Ratingstufe, sowie Verlust-
quoten berücksichtigt. 
Per Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 weist die bank99 AG keine Wertberichtigungen auf. 
Ebenso bestehen zum Stichtag keine Forderungen gegenüber Kunden. 
BETEILIGUNGEN, ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN Beteiligungen und Anteile 
an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bewertet, sofern nicht durch 
nachhaltige Verluste dauernde Wertminderungen eingetreten sind, die eine Abwertung er-
forderlich machen. Zuschreibungen werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außer-
planmäßige Abschreibung weggefallen sind. 
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SOWIE SACHANLAGEN Die immateriellen 
Vermögensgegenstände sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu An-
schaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Die planmäßige 
Abschreibung wurde linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im 
Jahr der Anschaffung zur Gänze abgeschrieben. 
Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Ab-
schreibungen. Die Abschreibungssätze bei den beweglichen Anlagen betragen 10 % bis 33,3 
% p.a. Von den Zugängen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wurde die volle Jahresab-
schreibung, von den Zugängen in der zweiten Hälfte die halbe Jahresabschreibung  verrechnet. 
Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens beinhalten angeschaffte 
Software, wie auch von externen Partnern erstellte Software und die hierfür notwendigen An-
passungen. 
SONTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grund-
sätzlich zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminderung gegebenenfalls mit 
ihrem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet. Die in den sonstigen Vermögensgegen-
ständen enthaltenen Basisinvestments, die Bewertungseinheiten mit verbrieften Verbindlich-
keiten bildeten, wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Per 31. Dezember 2019 
waren diese Bewertungseinheiten nicht mehr vorhanden. Die entsprechenden Vermögens-
werte wurden durch Abspaltung zur Aufnahme und unter Fortbestand der vormaligen Brüll 
Kallmus Bank AG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge rückwirkend auf Grundlage der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 auf die Capital Bank – GRAWE Gruppe AG übertragen. 
VERBINDLICHKEITEN Die verbrieften Verbindlichkeiten enthielten Posten, deren Rückzah-
lungsbetrag vom Kurswert definierter Basisinvestments abhängt. In Anlehnung an die unter-
nehmensrechtliche Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten, wurden Be-
wertungseinheiten zwischen Basisinvestments und verbrieften Verbindlichkeiten gebildet, 
wenn die dokumentierte Absicherungsabsicht vorlag und die materiellen und formellen Be-
dingungen erfüllt waren. Sämtliche Risiken aus den Basisinvestments wurden über die Be-
rechnungen des Rückzahlungsbetrags der verbrieften Verbindlichkeiten berücksichtigt und 
somit abgesichert. Die Messung der Effektivität der Sicherungsbeziehung erfolgte mittels der 
Dollar-Offset-Methode. Die Bildung von Bewertungseinheiten hatte zur Folge, dass die in ver-
schiedenen Posten ausgewiesenen Aktiva und Derivate sowie die verbrieften Verbindlichkeiten, 
mit denen sie Bewertungseinheiten bilden, mit ihrem beizulegenden Zeitwert bilanziert wurden. 
Per Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 waren keine verbrieften Verbindlichkeiten im Bestand. 
Die restlichen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
RÜCKSTELLUNGEN Bei der Bemessung der Rückstellungen werden entsprechend den ge-
setzlichen Erfordernissen alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste berücksichtigt. 
Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst und abgezinst. 
Sämtliche Sozialkapitalrückstellungen (Rückstellungen für Pensionen, Abfertigungsverpflich-
tungen und Jubiläumsgelder) werden gemäß IAS 19 – Employee Benefits – nach dem An-
wartschaftsbarwertverfahren („Projected Unit Credit Method“) ermittelt. 
Die Berechnung des Rückstellungsbedarfes für Abfertigungszahlungen erfolgte unter An-
wendung der Aktuarvereinigung (weiters nur „AVÖ“) 2018–P–Rechnungsgrundlagen für die 
Pensionsversicherung unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Grundsätze der Interna-
tional Financial Reporting Standards (weiters nur „IFRS“). 
Zur Berechnung der Abfertigungsrückstellung wurde der langfristige Kapitalmarktzins von 
0,9% (1,8%) verwendet. Künftige Gehaltstrends wurden mit 4,00% (4,1%) angenommen. 
Per Jahresabschluss 2019 hatte kein Dienstnehmer Anspruch auf Jubiläumsgeld. Als Pen-
sionseintrittsalter wurde bei Frauen 60 Jahre und bei Männern 65 Jahre angenommen. Der 
im Zusammenhang mit der Beurteilung des notwendigen Erfüllungsbetrags der Rückstellun-
gen auftretende Zinsaufwand ist im Personalaufwand enthalten. Zur Berechnung der Sterbe-
geldrückstellung wurde der langfristige Kapitalmarktzins von 0,90% verwendet. Künftige Ge-
haltstrends wurden mit 4,00% angenommen. 
DERIVATE Die Bilanzierung von Derivaten erfolgte prinzipiell nach dem Grundsatz der Einzel-
bewertung. Lag bei Bankbuch-Derivaten eine dokumentierte Absicht über die Absicherung 
eines Grundgeschäftes (Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten sowie schwebende Ge-
schäfte) vor und sind die materiellen und formellen Bedingungen erfüllt gewesen, wurden 
Bewertungseinheiten gebildet. 
Als Grundgeschäfte zur Absicherung wurden auf der Aktivseite Kundengeschäfte und Wert-
papierpositionen des Eigenbestandes sowie eigene Emissionen auf der Passivseite herange-
zogen. Die Absicherung erfolgte überwiegend auf Basis der Einzelgeschäfte (Micro-Hedge-
beziehungen). Die zu besichernden Risiken betreffen das Zinsrisiko sowie das Währungsrisiko. 
Die Steuerung erfolgt vor allem mit Hilfe von Swaps und Devisentermingeschäften. Der Ab-
sicherungszeitraum ist im Wesentlichen identisch mit der Laufzeit des Grundgeschäftes. 
Die Messung der Effektivität erfolgte fast ausschließlich vereinfachend (Critical Term Match), 
da bei den verwendeten Sicherungsbeziehungen in den Vorperioden alle Parameter des Grund-
geschäftes und des Absicherungsgeschäftes (vor allem Laufzeit, Nominale und Verzinsung), 
die das Ausmaß der abgesicherten Wertänderungen bestimmten, identisch, aber gegenläufig 
waren. Dies wurde als ein Indikator für eine vollständig effektive Sicherungsbeziehung ange-
sehen. Für die restlichen Sicherungsbeziehungen wurde die Effektivität mittels der Dollar-
Offset-Methode ermittelt. 
Im Zuge der Bilanzierung wurden die Marktwerte für Laufzeitbänder mit gleichwertigen Kri-
terien (Abschlussjahr, Vertragslaufzeit) gebildet. Aufgrund des imparitätischen Realisations-
prinzips wurden positive Marktwerte im Abschluss nicht berücksichtigt. 
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 gab es keine Derivatgeschäfte. 
LATENTE STEUERN Latente Steuerforderungen werden in dem Umfang ausgewiesen, in dem 
überzeugende substantielle Hinweise vorliegen, dass ein ausreichendes Ergebnis in Zukunft 
zur Verfügung stehen wird, mit den steuerlich abzugsfähigen temporären Differenzen und 
steuerliche Verlustvorträge verrechnet werden können. 
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
DARSTELLUNG DER FRISTIGKEITEN 
Nicht täglich fällige Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 
Kunden 
                                                                         Forderungen                  Verbindlichkeiten 
in TEUR                                         31.12.2019     31.12.2018     31.12.2019     31.12.2018 
bis 3 Monate.................................................0              3.300                     0                     0 
mehr als 3 Monate bis 1 Jahr ........................0                     1                     0                     0 
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre............................0              1.250                     0                     0 
mehr als 5 Jahre ...........................................0                     0                     0                     0 
Gesamt ........................................................0              4.551                     0                     0  
Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
                                                       Vermögensgegenstände                  Verbindlichkeiten 
in TEUR                                         31.12.2019     31.12.2018     31.12.2019     31.12.2018 
bis 1 Jahr......................................................1                   29              8.520              1.022 
mehr als 1 Jahr .............................................0              3.408                     0                 742 
Gesamt ........................................................1              3.437              8.520              1.764  
AUF FREMDE WÄHRUNG LAUTENDE AKTIVA UND PASSIVA 
in Mio. EUR                                                                                31.12.2019     31.12.2018 
Gesamtbetrag der Aktiva in fremder Währung .........................................0,0                  3,4 
Gesamtbetrag der Passiva in fremder Währung.......................................0,0                  1,2  
WERTPAPIERE Der Gesamtbestand des Wertpapierportefeuilles im Anlagevermögen inklusive 
anteiliger Zinsabgrenzung betrug zum Jahresende 0,0 Mio. EUR (6,5 Mio. EUR). 
Die in den Aktiva 5 bis 6 enthaltenen, zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere gliedern 
sich wie folgt: 
                                                                                      nicht        hievon im        hievon im 
                                                          börsen-           börsen-           Anlage-          Umlauf- 
in TEUR                                                notiert             notiert       vermögen       vermögen 
2019 
Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere......................0,0                  0,0                  0,0                  0,0 
Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere......................0,0                  0,0                  0,0                  0,0 
2018 
Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere..................4.461                  0,0              4.461                  0,0 
Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere......................0,0              3.436                  0,0              3.436 
Für die Unterscheidung zwischen Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen ist § 198 Abs 2 
und 4 UGB maßgeblich. Finanzinstrumente, welche bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-
betrieb zu dienen, sind bei erstmaliger Anschaffung dem Finanzanlagevermögen zugeordnet. 
Im Anlagevermögen sind börsennotierte Wertpapiere im Nominale von 0,0 Mio. EUR (4,5 
Mio. EUR) enthalten, die nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet werden. 
Festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens sind in folgenden Positionen enthalten: 
in A2 Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,0 Mio. EUR (0,8 Mio. EUR); 
in A3 Forderungen an Kreditinstitute 0,0 Mio. EUR (1,2 Mio. EUR); 
in A5 Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere 0,0 Mio. EUR (4,5 Mio. EUR); 
Im Anlagevermögen der Bank befanden sich zum 31.12.2019 Wertpapiere mit einem Buchwert 
(inkl. anteiliger Zinsen) von 0,0 Mio. EUR (6,5 Mio. EUR). Der Unterschiedsbetrag zwischen 
höheren Anschaffungskosten und dem Rückzahlungsbetrag beträgt TEUR 0 (TEUR 4) gemäß 
§ 56 Abs 2 BWG. Der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und höherem Rückzahlungs-
betrag beträgt TEUR 0 (TEUR 30) nach § 56 Abs 3 BWG. 
Der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten und höherem Marktwert bei Wert -
papieren des Anlagevermögens beträgt TEUR 0 (TEUR 164). Der Unterschiedsbetrag zwi -
schen Buchwert und niedrigerem Rückzahlungsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren 
des Anlagevermögens beträgt TEUR 0 (TEUR 1). 

In den Forderungen an Kreditinstitute sind 0,0 Mio. EUR (1,2 Mio. EUR) nicht zum Börsen-
handel zugelassene verbriefte Forderungen enthalten. 
BETEILIGUNGEN UND ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN Die ausgewiesenen Be-
teiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind nicht zum Börsenhandel  zugelassen. 
                                                     Gesell-            Anteil         Eigen-    Jahresab-     Jahres- 
                                          schaftskapital                am        kapital        schluss           ab- 
Beteiligung                                  in TEUR          Kapital     in TEUR1      in TEUR2    schluss3 
ARZ Allgemeines Rechen- 
zentrum GmbH, Innsbruck .............1.038        0,025%          9.000              292         2018 
Einlagensicherungs 
AUSTRIA Ges.m.b.H., Wien................0,5      0,1942%             515                  0         2018  
1 Die Ermittlung des Eigenkapitals erfolgte nach § 229 UGB unter Einrechnung der versteu-

erten Rücklagen. 
2 Als Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wurde nach § 231 Abs 2 Z 21 UGB jener vor Rückla-

genbewegung herangezogen. 
3 Die Jahresabschlüsse 2018 stellen vorläufige Jahresabschlüsse dar.  
Zum 31. Dezember 2019 bestehen keine wechselseitigen Beteiligungen. 
Verbriefte und unverbriefte Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unterneh -
men, mit welchen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind in folgenden Positionen enthalten: 
Nach Bilanzpositionen                  Verbundene Unternehmen                        Beteiligungen 
in TEUR                                         31.12.2019     31.12.2018     31.12.2019     31.12.2018 
Forderungen an Kreditinstitute .....................0              5.967              1.909                     0  
Es gibt keine Geschäfte der Gesellschaft in den Passivposten 1, 2, 3 oder 7 mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen, die wesentlich und unter marktunüblichen Bedingungen abge-
schlossen worden sind. 
Die vormalige Brüll Kallmus Bank AG war Teil einer Unternehmensgruppe gem. § 9 KStG. 
Gruppenträger war die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft. Die Mitgliedschaft 
zur Unternehmensgruppe gem. § 9 KStG wurde mit 10. Dezember 2019 aufgekündigt. 
ANLAGEVERMÖGEN Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Be-
richtsjahr ist im Anlagenspiegel angeführt (vgl. Anlage I zum Anhang). Zum Bilanzstichtag 
verfügt die Bank im Sachanlagevermögen wie im Vorjahr weder über bebaute noch über un-
bebaute Grundstücke. 
Die Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen wer-
den im Folgejahr TEUR 461 (TEUR 59) und in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt TEUR 
2.304 (TEUR 328) betragen. 
Im Rahmen der Implementierung des neuen Geschäftsmodels der Bank werden neue Systeme 
wie ein Transaktionsschalter oder auch eine neue Website der Bank implementiert. Dieses 
immaterielle Vermögen ist im Jahr 2019 noch in Entwicklung befindlich und ist mit TEUR 
4.079 aktiviert. 
RÜCKSTELLUNGEN In der Bilanz wird die Abfertigungsrückstellung in Höhe von TEUR 41 
(TEUR 218) ausgewiesen. 
In den sonstigen Rückstellungen sind vor allem Vorsorgen für sonstigen Personalaufwand 
in Höhe von TEUR 1.426 (TEUR 556) sowie bezogene Leistungen mit offener Rechnungshöhe 
und Beratungsaufwand von TEUR 2.134 (TEUR 103) enthalten. 
EIGENKAPITAL Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 30,0 Mio. EUR (6,0 Mio. EUR) und 
ist in 300.000 Stammaktien zerlegt. Im Geschäftsjahr gab es eine Kapitalerhöhung von EUR 
24,0 Mio. Diese erfolgte mit Wirksamkeit am 25. Oktober 2019. 
Die Kapitalrücklagen resultieren aus Einzahlungen und Einlagen der Aktionäre. 
Die Gewinnrücklagen der Gesellschaft umfassen gesetzliche und freie Rücklagen sowie in 
Vorjahren erwirtschaftete Ergebnisse, vermindert um Gewinnausschüttungen. 
Durch die Aufbaukosten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 einen Bilanzverlust in 
Höhe von TEUR 25.267 erzielt (Bilanzgewinn TEUR 977). Es erfolgt im Folgejahr keine Ge-
winnausschüttung (TEUR 0) an die Gesellschafter. 
VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN Die verbrieften Verbindlichkeiten bildeten Bewertungs-
einheiten mit in sonstigen Aktiva ausgewiesenen Anteilsrechten (Basisinvestments). Per 31. 
Dezember 2019 waren keine verbrieften Verbindlichkeiten mehr vorhanden. 
LATENTE STEUERN Die aktiven latenten Steuern zum Bilanzstichtag wurden für temporäre 
Differenzen zwischen dem steuerlichen und unternehmensrechtlichen Wertansatz für folgende 
Posten gebildet: 
in TEUR                                                                                      31.12.2019     31.12.2018 
Sachanlagen ..............................................................................................0                   -3 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere .................................0                 -66 
Wertberichtigungen...................................................................................0                     0 
Langfristige Personalrückstellungen........................................................45                 113 
Langfristige Rückstellungen.....................................................................0                   40 
Betrag Gesamtdifferenzen........................................................................45                   85 
Steuerliche Verlustvorträge........................................................................0                     0 
..................................................................................................................0                   85 
Daraus resultierende latente Steuern per 31.12. (25%) ........................11                   21 
Die Aktivierung der latenten Steuern erfolgte im Berichtsjahr zur Gänze erfolgswirksam. Der 
zum 1. Jänner 2016 bestehende Saldo an aktiven latenten Steuern wurde zur Gänze aktiviert 
und wurde über 5 Jahre durch die Bildung eines passiven Abgrenzungspostens gemäß § 906 
Abs 33f UGB verteilt. 
Im Zuge der Teilbetriebsübertragung wurden sowohl der Teilbetrieb als auch die gesamten 
aktiven latenten Steuern übertragen. Zum Stichtag des Closings wurden keine latenten Steuern 
bilanziert. 
Die latenten Steuern entwickelten sich wie folgt: 
in TEUR                                                                                                2019               2018 
Stand am 1.1. .........................................................................................21                   41 
Erfolgswirksame Veränderung................................................................-10                     0 
Erfolgsneutrale Veränderung .....................................................................0                     0 
Stand am 31.12. .....................................................................................11                   21  
IV. WEITERE ANGABEN ZUR BILANZ 
Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Jahr 2019 Anteilsrechte in Höhe von 
TEUR 0 (TEUR 3.408) mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. In Vorjahren handelte es 
sich dabei um Basisinvestments für verbriefte Verbindlichkeiten. Im Vorjahr wurde unter die-
sem Posten weiters ein Devisentermingeschäft bilanziert, welches in einer Bewertungseinheit 
mit einer eigenen Emission stand. Der positive Marktwert beträgt im Geschäftsjahr 2019 TEUR 
0 (TEUR 27) bei einem Nominalbetrag von TEUR 0 (TEUR 2.063). 
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um passivierte Bera-
tungsaufwände in Höhe von TEUR 5.926 wie auch TEUR 1.500 aus bezogenen Dienstleis -
tungen von Unternehmen mit einem Beteiligungsverhältnis an der bank99 AG. Mit dem 
 Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 wurden unter den sonstigen Verbindlichkeiten unter an-
derem TEUR 244 gegenüber verbunden Unternehmen passiviert. Des Weiteren sind im Pas-
sivposten 4 Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen in Höhe von TEUR 0 (TEUR 685) mit einer 
Laufzeit unter einem Jahr und Verbindlichkeiten gegenüber Personal mit einer Laufzeit unter 
einem Jahr in Höhe von TEUR 0 (TEUR 337), sowie mit einer Laufzeit bis 5 Jahren in Höhe 
von TEUR 0 (TEUR 476) inkludiert. 
Die Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,0 Mio. EUR resultieren aus abgegrenzten Er-
trägen aus dem Geldtransfergeschäft. Die im Vorjahr unter diesem Bilanzposten ausgewiesenen 
passivierten latenten Steuern in Höhe von TEUR 31 betragen im Geschäftsjahr 2019 TEUR 0. 
EIGENMITTEL Die nachfolgende Tabelle zeigt die anrechenbaren Eigenmittel der bank99 AG 
gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 
in TEUR                                                                                      31.12.2019     31.12.2018 
eingezahltes Kapital ..........................................................................30.000              6.000 
offene Rücklagen ..............................................................................36.694              6.000 
einbehaltene Gewinne ............................................................................977                 718 
Jahresverlust...................................................................................-26.244                     0 
Kernkapital ......................................................................................41.427            12.718 
anrechenbares Ergänzungskapital..............................................................0                     0 
abzüglich Kürzungsposten.................................................................-4.079                 -15 
Anrechenbare Eigenmittel...............................................................37.348            12.703  
V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV 
Eine Aufgliederung der Erträge nach geografischen Märkten gemäß § 64 Abs. 1 Z 9 BWG unter-
blieb, da sich die geografischen Märkte vom Standort der Organisation des Kreditinstituts 
nicht wesentlich unterschieden. 
Die Provisionserträge stellen mit einem Betrag von TEUR 2.663 (TEUR 3.756) den wesent-
lichsten Ertragsfaktor für die bank99 AG dar. Diese Erträge beziehen sich auf Geschäfte der 
bank99 AG vor dem Eigentümerwechsel. Die Provisionen wurden, wie im Vorjahr, zur Gänze 
aus dem Wertpapiergeschäft generiert. 
Die betrieblichen Aufwendungen resultieren primär aus Recht- und Beratungsaufwendungen 
im Ausmaß von TEUR 17.062 (TEUR 150), Aufwendungen verbunden mit bezogenen Dienst-
leistungen in Höhe von TEUR 3.231 (TEUR 899) und IT-Aufwand, welcher per Bilanzstichtag 
31. Dezember 2019 TEUR 2.047 (TEUR 404) betrug. 
Im Posten Aufwand für Abfertigungen sind Aufwendungen an Betriebliche Vorsorgekassen 
in Höhe von TEUR 34 (TEUR 12) enthalten. 
Die Position „Steuern vom Einkommen und Ertrag“ umfasst die laufende Einkommensteuer 
für das Geschäftsjahr sowie latente Steuern in Höhe von TEUR 11 (TEUR -4). 
Die Gesamtkapitalrentabilität, definiert als Quotient des Jahresergebnisses nach Steuern 
geteilt durch die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag beträgt -47,1 % (+1,3 %). 
VI. SONSTIGE ANGABEN 
EINLAGENSICHERUNG Gemäß § 8 ESAEG Abs 1 gehört die bank99 AG als einlagenentgegen-
nehmendes Institut (CRR-Institut) mit dem Sitz in Österreich der einheitlichen Sicherungs-
einrichtung nach § 1 Abs 1 Z 1 ESAEG an. Aufgrund der Übergangsbestimmungen des § 59 
Z 3 ESAEG nahm bis 31.12.2018 die Funktion als Sicherungseinrichtung die Einlagensicherung 
der Banken und Bankiers Ges.m.b.H. wahr. Jede Sicherungseinrichtung hat einen aus ver-
fügbaren Finanzmitteln bestehenden Einlagensicherungsfonds in Höhe von zumindest 0,8 
vH der Summe der gedeckten Einlagen der Mitgliedsinstitute als Zielausstattung einzurichten. 
Die Beitragsverpflichtung richtet sich nach der Höhe der gedeckten Einlagen unter Zugrund-
legung von vorher bestimmten Risikofaktoren (sog. risikobasierte Beitragsberechnung). 
Per 1.1.2019 wurde die Aufgabe der sektoralen Sicherungseinrichtung an die Einlagensiche-
rung Austria G.m.b.H. (weiters nur: „ESA“) übertragen. 
VII. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG 
Am 1. Januar 2020 wurden 0,0022% Anteile an der Stammeinlage der GELDSERVICE 
AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H. erworben. 
Die Eintragung der Firmenwortlautänderung auf bank99 AG erfolgte am 1. Februar 2020. 
VIII. PFLICHTANGABEN ÜBER ORGANE UND ARBEITNEHMER 
Während des Geschäftsjahres 2019 waren durchschnittlich 22 (11) Angestellte und keine 
 Arbeiter beschäftigt. 
Am Bilanzstichtag bestanden keine Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats. 
Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen inklusive der Rückstellungsdotation beträgt 
nach dem Closing für aktive Mitglieder des Vorstands und für leitende Angestellte TEUR 17 
(TEUR 55) und für andere Arbeitnehmer TEUR 19 (im Vorjahr saldiert betrachtet Auflösung 
iHv TEUR 68). Für den Zeitraum vor dem Closing wurden für aktive Mitglieder des Vorstands 
und für leitende Angestellte Rückstellungen iHv TEUR 86 sowie für andere Arbeitnehmer iHv 
TEUR 25 aufgelöst bzw. im Zuge des Closings übertragen. 
Die Bestimmung gem. § 242 (4) UGB konnte im Gegensatz zum Vorjahr nicht in Anspruch 
genommen werden. Die im Geschäftsjahr tätigen Mitglieder des Vorstands haben Bezüge in 
Höhe von TEUR 209 erhalten. Die im Geschäftsjahr tätigen Mitglieder des Aufsichtsrats haben 
Bezüge in Höhe von TEUR 30 erhalten. 
Während des Geschäftsjahres waren folgende Personen als Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats tätig: 
VORSTAND Vorsitzender: Dr. Martin Stefan THOMAS (ab 11.11.2019); Mag. Constantin VEY-
DER-MALBERG (bis 11.11.2019). Mitglieder: Christian KUBITSCHEK (von 01.07.2019 bis 
11.11.2019); Mag. Berthold TROIß, LL.M. 
AUFSICHTSRAT Vorsitzender: Dr. Holger HATJE (ab 11.11.2019); Christian JAUK, MBA MAS 
(bis 11.11.2019). Vorsitzender-Stv: DI Walter OBLIN (ab 11.11.2019); DDI Mag. Dr. Günther 
PUCHTLER (bis 11.11.2019). Mitglieder: Christian JAUK, MBA MAS (ab 11.11.2019); DI Dr. 
Georg PÖLZL (ab 11.11.2019); Dipl. Techn. Erik VENNINGDORF (bis 11.11.2019); Dr. Franz 
HÖRHAGER (bis 11.11.2019).  
Wien, am 14.Februar 2020  
                     Dr. Martin Stefan Thomas                           Mag. Berthold Troiß, LL.M. 

Bestätigungsvermerk 
Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der 

bank99 AG, Wien 
(vormals: Brüll Kallmus Bank AG, Graz), 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 
2019 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäfts -
jahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor-
schriften. 
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der EU-Verordnung Nr 537/2014 (im Folgenden AP-VO) und mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern 
die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens-, bank- und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben 
unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind 
solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für 
 unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wur-
den im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 
Wechsel des Kernbankensystems 
Das Risiko für den Abschluss Im Juni 2019 hat die Bank einen Wechsel des Kernbanken -
systems vorgenommen und die Migration von rechnungslegungsrelevanten Daten auf das 
vom Allgemeinen Rechenzentrum betriebene Kernbankensystem ARCTIS/VB91 (Neusystem) 
durchgeführt. Aufgrund der mit einem Wechsel des Kernbankensystems einhergehenden 
Komplexität und den umfassenden Auswirkungen auf den Bankbetrieb ergeben sich aus einer 
potenziell fehlerhaften Datenübertragung Risiken in Hinblick auf die Richtigkeit der Finanzin-
formationen im Jahresabschluss. 
Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Wir haben die Datenmigration auf das Neusystem 
projektbegleitend geprüft. Hierbei haben wir vor dem Go-Live Stichtag die Dokumentation 
des Projektmanagements, die Vorgangsweise beim Testen der Datenübernahme und die ge-
planten Migrationsschritte einschließlich der von der Bank vorgesehenen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen erhoben und beurteilt, ob diese Prozesse geeignet sind, Fehler im Rahmen 
der Datenmigration zu verhindern, aufzudecken und zu korrigieren und damit eine vollständige 
und richtige Migration der Datenbestände sicherzustellen. 
Für die Prüfung der Datenmigration haben wir IT-Spezialisten im Prüfungsteam eingesetzt, 
die über besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen bei Systemumstellungen verfügen. 
Darüber hinaus haben wir hinsichtlich der Migration rechnungslegungsrelevanter Daten Kon-
trollen identifiziert, die für die Rechnungslegung der Bank wesentlich sind, und haben diese 
Kontrollen wiederholt, um die richtige Datenmigration nachzuvollziehen. 
Hinsichtlich der Hauptbuchkontensalden haben wir einen Abgleich zwischen den Salden ge-
mäß Altsystem und den Salden gemäß Kontenrahmen des Neusystem vorgenommen. Weiters 
haben wir zum Migrationsstichtag die richtige und vollständige Übertragung der Wertpapier-
bestände (Nostro) auf das Neusystem überprüft. 
Im Zuge der Abschlussprüfung haben wir auch erhoben, ob die bislang von der Bank ange-
wendeten Bewertungsgrundsätze und -methoden im Neusystem kontinuierlich fortgeführt 
werden. 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Jahresabschluss Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmens- und bankrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort -
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses Unsere 
Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist 
und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit der AP-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor-
dern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
 Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende 
Angaben. 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erheb -
liche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge -
schäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild 
erreicht wird. 

• Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontroll -
system, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

• Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jah-
resabschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht 
in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht Der Lagebericht ist auf Grund der österreichischen unternehmens-
rechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht 
und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Lageberichts durchgeführt. 
Urteil Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforde-
rungen aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Erklärung Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse 
und des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld haben wir keine 
wesentlichen fehlerhaften Angaben im Lagebericht festgestellt. 
Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 AP-VO Wir wurden von der Hauptversammlung am  
9. März 2018 als Abschlussprüfer gewählt und am 9. März 2018 vom Aufsichtsrat mit der Ab-
schlussprüfung der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr beauf-
tragt. 
Außerdem wurden wir von der Hauptversammlung am 8. März 2019 bereits für das darauf 
folgende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer gewählt und am 8. März 2019 vom Aufsichtsrat 
mit der Abschlussprüfung beauftragt. 
Wir sind ohne Unterbrechung seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 Abschluss -
prüfer der Gesellschaft. 
Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der AP-VO in Einklang steht. 
Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der AP-VO) 
erbracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhän-
gigkeit von der geprüften Gesellschaft gewahrt haben. 
Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht angegeben 
wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die geprüfte Gesellschaft und für die von diesen 
beherrschten Unternehmen erbracht: 
• Erstellung von Steuererklärungen (Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer) 
Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer Der für die Abschlussprüfung auftragsverant-
wortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Georg Blazek.  
Wien, am 14. Februar 2020 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mag. Georg Blazek 
Wirtschaftsprüfer



Anlagenspiegel per 31.12.2019 Anschaffungskosten kumulierte Abschreibung Nettobuchwerte 
                                                                                                             Stand am                                   Umbu-                                    Stand am            Stand am                           Zuschrei-    Umbu-                            Abschreibungen    Stand am        Buchwert            Buchwert 
in EUR                                                                                                  01.01.2019          Zugänge        chungen       Abgänge            31.12.2019         01.01.2019     Zugänge         bungen    chungen      Abgänge         laufendes Jahr    31.12.2019     01.01.2019         31.12.2019 
Schuldtitel öffentlicher Stellen ........................................................       749.540,00                   0,00         0,00          749.540,00                     0,00              375,50              0,00          0,00         0,00              375,50               0,00                     0,00          749.164,50                   0,00 
Forderungen an Kreditinstitute (Wertpapiere) .................................    1.242.045,00                   0,00         0,00       1.242.045,00                     0,00                56,48              0,00          0,00         0,00                56,48               0,00                     0,00       1.241.988,52                   0,00 
Forderungen an Kunden (Wertpapiere) ...........................................                  0,00                   0,00         0,00                     0,00                     0,00                  0,00              0,00          0,00         0,00                  0,00               0,00                     0,00                     0,00                   0,00 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere...    4.431.759,50        896.963,00         0,00       5.328.722,50                     0,00           1.802,07              0,00          0,00         0,00           1.802,07               0,00                     0,00       4.429.957,43                   0,00 
Beteiligungen .................................................................................         29.587,75                   0,00         0,00            26.800,00              2.787,75         22.700,00              0,00          0,00         0,00         22.700,00               0,00                     0,00              6.887,75            2.787,75 
Anteile an verbundenen Unternehmen ............................................                  0,00                   0,00         0,00                     0,00                     0,00                  0,00              0,00          0,00         0,00                  0,00               0,00                     0,00                     0,00                   0,00 
Immaterielle Vermögensgegenstände ............................................         29.407,04     4.079.323,89         0,00            29.762,32       4.078.968,61         14.387,37       9.582,96          0,00         0,00         23.970,33               0,00                     0,00            15.019,67     4.078.968,61 
Sachanlagevermögen.....................................................................       124.115,37        459.323,99         0,00          124.612,16          458.827,20         66.745,90     25.367,16          0,00         0,00         87.280,66               0,00              4.832,40            57.369,47        453.994,80 
Geringwertige Wirtschaftsgüter......................................................                  0,00            1.314,37         0,00              1.314,37                     0,00                  0,00       1.314,37          0,00         0,00           1.314,37               0,00                     0,00                     0,00                   0,00 
Gesamtanlagevermögen ...............................................................   6.606.454,66    5.436.925,25        0,00      7.502.796,35      4.540.583,56      106.067,32    36.264,49         0,00         0,00       137.499,41               0,00             4.832,40      6.500.387,34    4.535.751,16


